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4. Weiterer Stiftungszweck ist
· die Förderung der Aus- und Weiterbildung des
journalistischen Nachwuchses,

· die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglieder
des Presse Club Mainz e.V. sowie 

· die zweckgebundene Vergabe von 
Mitteln an steuerbegünstigte Körperschaften
zur Förderung von Kunst und Kultur.

5. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt 
keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

6. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 3 Stiftungsvermögen

1. Das Stiftungsvermögen ist ungeschmälert zu
erhalten. Das anfängliche Stiftungsvermögen
beträgt EUR 26.000,00 (in Worten: Euro sechs-
undzwanzigtausend). Dem anfänglichen Stif-
tungsvermögen wachsen die Zustiftungen des
Presse Club Mainz e.V. sowie Dritter zu, die
dazu bestimmt sind. Zustiftungen Dritter bedür-
fen der Annahme durch die Stiftung.

2. Die Erträge des Stiftungsvermögens und Zu-
wendungen Dritter sind ausschließlich zur
Erfüllung der Stiftungszwecke zu verwenden.

3. Der Presse Club Mainz und ggf. weitere Zustif-
ter, Spender und Sponsoren und deren etwaige
Rechtsnachfolger dürfen keine Zuwendungen
aus Mitteln der Stiftung erhalten.

4. Die Mittel der Stiftung im Sinne von Abs. 2
können ganz oder teilweise einer Rücklage

§1 Name, Rechtsform und Sitz der Stiftung

1. Die Stiftung führt den Namen 
»STIFTUNG PRESSECLUB MAINZ«.

2. Sie ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des
Bürgerlichen Rechts.

3. Sitz der Stiftung ist Mainz.

§2 Stiftungszweck

1. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes »Steuerbegünstigte Zwecke« der
Abgabenordnung.

2. Zweck der Stiftung ist
· die Förderung des Gedankens der Völkerver-
ständigung; ferner

· der Beitrag zum friedlichen Zusammenleben
aller Bevölkerungsgruppen sowie

· die Förderung des wechselseitigen Verstehens
zwischen Medien einerseits und Vertretern des
politischen, religiösen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Bereiches andererseits.

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirk-
licht durch die Verleihung des

»Mainzer Journalistenpreis «

Näheres regeln Satzung und Ausschreibung des
Preises.
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§ 5 Organe der Stiftung

Die Organe der Stiftung sind:
· der Vorstand
· der Stiftungsbeirat.

§ 6 Verwaltung der Stiftung

1. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern (dem
Vorsitzenden und zwei weiteren Vorstandsmit-
gliedern). Jeweils zwei Vorstandsmitglieder ver-
treten die Stiftung gerichtlich und außergericht-
lich, wobei eines der Vorsitzende sein sollte.
Die Mitgliederversammlung des Presse Club
Mainz e.V. wählt diese auf Vorschlag des Presse
Club-Vorstandes mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder. Die Wahl des Vorstan-
des erfolgt für die Dauer von vier Jahren. Die
Wiederwahl ist möglich.

2. Die Stiftung wird durch einen Vorstand verwal-
tet, der einen Geschäftsführer bestellen kann.
Dessen Aufgabenbereich regelt dann eine
Geschäftsordnung. Der Vorstand tritt mindes-
tens zweimal p.a. zu ordentlichen Sitzungen
zusammen. Mitglieder des Stiftungsbeirates 
dürfen nicht gleichzeitig Stiftungsvorstand sein.

zugeführt werden, soweit dies erforderlich ist,
um den satzungsmäßigen Stiftungszweck nach-
haltig erfüllen zu können und soweit für die
Verwendung der Rücklage konkrete Zeit- und
Zielvorstellungen bestehen. Unabhängig davon
können freie Rücklagen im Sinne des § 58, Zif-
fer 7a der Abgabenordnung gebildet werden.

5. Kann die Stiftung ihre Aufgaben aus den Mit-
teln nach Abs. 2 nicht voll erfüllen, so ist eine
Inanspruchnahme des satzungsmäßigen Stif-
tungsvermögens von max. 10% (zehn von
Hundert) zulässig, wenn anders der Stiftungs-
zweck nicht zu verwirklichen ist. Das Stiftungs-
vermögen ist danach aus den Erträgen oder
Zuwendungen auf seinen vollen Wert aufzu-
füllen.

6. Die Stiftung darf Niemanden durch Ausgaben,
die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung be-
günstigen.

§ 4 Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalender-
jahr.

2. Die vom Vorstand der Stiftung erstellte Jahres-
rechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr
einschließlich des Jahresberichtes ist dem Vor-
stand des Presse Club Mainz e.V. zur Kenntnis-
nahme vorzulegen.

3. Eine Vorlage der Jahresrechnung an die Stif-
tungsbehörde findet gem. § 9, Abs. 2, Satz 4
i.V.m. § 3, Abs 3, Satz 2 des Landesstiftungsge-
setzes nicht statt.
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2. Seinen Vorsitzenden sowie dessen Vertreter
wählt der Stiftungsbeirat aus seiner Mitte.

3. Endet das Amt eines Mitgliedes des Stiftungs-
beirates, so berufen die verbleibenden Mitglie-
der in Abstimmung mit dem Vorstand der Stif-
tung einen Nachfolger. Dessen Einsetzung be-
darf der Zustimmung des Stifters.

4. Zu den Aufgaben des Stiftungsbeirates gehört
insbesondere
· durch Beratung des Vorstandes für eine mög-
lichst nachhaltige Verwirklichung des Willens
des Stifters zu sorgen,

· bei der Auswahl der preiswürdigen Arbeiten
(gem. § 2, Abs. 2) sowie der Verleihung des
Journalisten-Preises mitzuwirken,

· im Bereich der Medien sowie der Öffentlich-
keit, speziell bei Politik, Wirtschaft und Kultur
für die Idee der Stiftung zu werben,

· dem Vorstand Kontakte zu Personen des öf-
fentlichen Lebens zu ermöglichen und Ideen
sowie Vorschläge zum Zwecke einer erfolgrei-
chen Aufstockung, Verwendung und Anlage
des Stiftungsvermögens zu machen.

§ 8 Bericht des Stiftungsvorstandes

Der Vorstand berichtet hinsichtlich der in § 6,
Abs. 3 beschriebenen Tätigkeiten regelmäßig 
– mindestens zweimal p.a. – dem Vorstand des
Presse Club Mainz e.V.
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3. Dem Vorstand obliegen insbesondere folgende
Aufgaben:

Die Anlage und Verwaltung des Stiftungsver-
mögens im Rahmen der Zweckbindung und 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.
Die Aufstellung eines Planes über die Verwen-
dung der verfügbaren Mittel nach Ablauf eines
Geschäftsjahres sowie dessen Vorlage an den
Vorstand des Presse Club Mainz e.V.

Die Aufstellung eines Jahresberichtes und der
Jahresrechnung im Laufe der ersten sechs
Monate nach Beendigung des Geschäftsjahres.
Der Jahresbericht ist durch einen unabhängigen
Prüfer, der nicht Mitglied des Vorstandes der
Stiftung und ebenso nicht Mitglied des Vorstan-
des des Presse Club Mainz e.V. ist, zu überprü-
fen.

4. Die Organe der Stiftung üben ihre Tätigkeit
ehrenamtlich aus. Notwendige Auslagen kön-
nen ihnen erstattet werden. Im Übrigen dürfen
ihnen keine Vermögensvorteile zugewendet
werden.

§ 7 Der Stiftungsbeirat und seine Aufgaben

1. Der Stiftungsbeirat besteht aus mindestens drei
Mitgliedern, die Persönlichkeiten aus dem
Medienbereich sein sollen. Die Mitglieder des
Stiftungsbeirates beruft der Stifter auf Vorschlag
des Vorstandes. Die Amtszeit der Mitglieder des
Stiftungsbeirates beträgt fünf Jahre. Mitglieder
des Stiftungsbeirates können wiederholt bestellt
werden.
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§ 12 Sonstige Rechtsvorschriften, Inkrafttreten

1. Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht
nach Maßgabe des jeweils geltenden Stiftungs-
rechtes.

2. Die Satzung tritt mit dem Tage der Anerken-
nung in Kraft.
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§ 9 Änderung des Stiftungszweckes, sonstige
Satzungsbestimmungen

Zur Änderung des Stiftungszweckes gemäß §2
dieser Satzung bedarf es der Zustimmung der
Mitgliederversammlung des Presse Club Mainz
e.V. Eine Änderung des Stiftungszweckes ist nur
bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse
oder bei notwendiger Aktualisierung möglich.
Das gleiche gilt für die Auflösung der Stiftung.
Der neue Stiftungszweck muss ebenfalls
gemeinnützig im Sinne der Vorschriften des
Abschnittes »Steuerbegünstigte Zwecke« der
Abgabenordnung und von der zuständigen
Finanzbehörde als solcher anerkannt sein. Über
Satzungsänderungen, die nicht den Stiftungs-
zweck betreffen, beschließt der Vorstand ein-
stimmig. Anschließend ist die Anerkennung der
Stiftungsaufsichtsbehörde und des zuständigen
Finanzamtes einzuholen.

§ 10 Auflösung der Stiftung

Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
der Stiftung an den Presse Club Mainz e.V. oder
an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft,
die es zu dem in dieser Satzung bestimmten
Zweck weiter verwenden soll.

§ 11 Stellung des Finanzamtes
Unbeachtet der sich aus dem Landesstiftungsge-
setz ergebenden Genehmigungspflichten bedürfen
alle Satzungsänderungen der Zustimmung des
zuständigen Finanzamtes.



Die STIFTUNG PRESSE CLUB MAINZ

28.04.2004 In der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des Presse Club Mainz
e.V. schlägt der Vorstand die Grün-
dung einer Stiftung vor. 

29.06.2004 In einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung beschließen die
Mitglieder des Presse Club Mainz
e.V. die Gründung der »STIFTUNG
PRESSE CLUB MAINZ«. Nach Dis-
kussion des Satzungsentwurfes
wird der aus drei Personen beste-
hende Stiftungsvorstand gewählt.

03.05.2005 Mit Zustellung der Anerkennungs-
urkunde der zuständigen Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) in Trier vom 19. April
2005 ist die »STIFTUNG PRESSE
CLUB MAINZ« als rechtsfähige
öffentliche Stiftung des bürger-
lichen Rechts entstanden.
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